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Neuerungen bei der Kurzarbeit

Hintergrund     „Mit Kurzarbeit die Krise meistern“ – unter diesem Slo-

gan haben Bundesregierung und Gesetzgeber als Reaktion auf die anhal-

tende Wirtschaftskrise die Rahmenbedingungen der Kurzarbeit erneut ver-

bessert. Von der Krise betroffenen Unternehmen soll damit der Verzicht auf 

betriebsbedingte Kündigungen erleichtert werden. Die mit Wirkung zum 

1. Februar 2009 in Kraft getretenen Regelungen des „Konjunkturpakets II“ 

wurden zum 1. Juli 2009 durch das sog. „Kurzarbeitergeld plus“ ergänzt.  

Die überwiegend bis Ende des Jahres 2010 befristet geltenden Änderungen 

lassen sich wie folgt skizzieren:

	
Überblick    Die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld wurde  

für Arbeitnehmer, die im Jahr 2009 in Kurzarbeit gehen, auf 24 Monate  

verlängert. 

Während der ersten sechs Monate der Kurzarbeit erstatten die Agenturen 

für Arbeit dem Arbeitgeber die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge,  

die auf die ausfallende Arbeitszeit entfallen. Als sog. „Kurzarbeitergeld 

Plus“ werden diese Sozialversicherungsbeiträge ab dem 7. Kalendermonat 

der Kurzarbeit gar in voller Höhe erstattet. Unternehmen, in denen seit 

dem 1. Januar 2009 Kurzarbeit durchgeführt wurde, können damit von  

der vollen Erstattung schon ab Juli 2009 profitieren.

Eine Erstattung der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbei-

träge in voller Höhe kommt darüber hinaus schon ab dem ersten Monat 

der Kurzarbeit auch dann in Betracht, wenn mindestens 50 % der ausgefal-

lenen Arbeitszeit zur Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen genutzt 

werden. 

Bislang konnte Kurzarbeitergeld nur unter der Voraussetzung in Anspruch 

genommen werden, dass mindestens 1/3 der Belegschaft von einem Ar-

beitsausfall von jeweils mehr als zehn Prozent des Monatsentgelts betrof-
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fen ist. Nunmehr wird auch Kurzarbeit für nur 

einzelne Arbeitnehmer oder Abteilungen von 

der Agentur für Arbeit gefördert, wenn für die 

betroffenen Mitarbeiter jeweils ein solcher Ent-

geltausfall nachgewiesen werden kann.

Für die Bemessung der Höhe des Kurzarbeiter-

gelds, das zwischen 60 und 67 % des Nettoent-

gelts des betroffenen Arbeitnehmers beträgt, 

bleiben ab dem 1. Januar 2008 im Rahmen von 

kollektiven Beschäftigungssicherungsvereinba-

rungen durchgeführte vorübergehende Ände-

rungen der Arbeitszeit außer Betracht. Dem für 

die Berechnung des Kurzarbeitergelds maßgeb-

lichen Umfang des Arbeitsausfalls wird in die-

sen Fällen die eigentlich geltende regelmäßige 

Arbeitszeit zugrunde gelegt, so dass eine betrieb-

lich oder tariflich geltende Arbeitszeitverkür-

zung zur Beschäftigungssicherung keine negativen Auswirkungen auf die 

Höhe des Kurzarbeitergeldes hat.

Zudem setzt die Gewährung von Kurzarbeitergeld nicht mehr voraus, dass 

zuvor auf Arbeitszeitkonten negative Salden aufgebaut und so die Konten 

„ins Minus“ gebracht werden müssen. 

Schließlich kann Kurzarbeitergeld nun auch für Leiharbeitnehmer und  

befristet Beschäftigte uneingeschränkt gewährt werden. 

	
Bewertung     Die vorgenommenen Änderungen erhöhen die Attrak-

tivität der Kurzarbeit und lassen diese bei einem nur vorübergehenden 

Arbeitsausfall als gangbaren Weg zur Vermeidung eines Personalabbaus 

erscheinen. Insbesondere durch die zunächst hälftige, später aber volle Er-

stattung der Sozialversicherungsbeiträge, sowie die Möglichkeit auch nur 

einzelne Arbeitnehmer oder Abteilungen kurzarbeiten zu lassen, sind An-

reize geschaffen worden, die Kurzarbeit verstärkt als Instrument zur Über-

brückung der Krise zu nutzen.




